
S t a d t  
N e u - A n s p a c h  

 

B E S C H L U S S  
der öffentlichen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

vom Donnerstag, den 04.07.2024. 

 

3.1 2023-04 Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Pflegecampus Kleeblatt“ 
1. Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses vom 11.05.2023 
2. Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 12 BauGB 

 Vorlage: 104/2024 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, wobei Stadtverordneter Holger Bellino wegen eines 
möglichen Widerstreits der Interessen für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung nicht im 
Sitzungsraum anwesend ist, den Magistrat mit der Prüfung zu beauftragen, inwieweit die geplante 
Einrichtung an die Grünzone um die betroffenen Grundstücke herum durch einen Rollatoren-gerechten Weg 
angebunden werden kann. 
 

Beratungsergebnis: 21 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 4 Stimmenthaltung(en) 

 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, wobei Stadtverordneter Holger Bellino wegen eines 
möglichen Widerstreits der Interessen für die Dauer der Beratung und Beschlussfassung nicht im 
Sitzungsraum anwesend ist, 
 

1. einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gemäß § 2 Abs. 1 i.V.m. § 12 BauGB im Stadtteil 
Anspach aufzustellen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan erhält die Bezeichnung 
„Pflegecampus Kleeblatt“. 

 
Der Geltungsbereich umfasst die Grundstücke Gemarkung Anspach Flur 4 Flurstück 269/4 und 450 
sowie teilweise Flurstück 270/3. 

 
Planziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Festschreibung der Nutzungsmischung als 
Büro-, Wohn- und Pflegeheim-Gebiet. 
 

2. den Aufstellungsbeschluss vom 11.05.2023 durch den Aufstellungsbeschluss unter 1. zu ersetzen. 
 

3. die Beteiligungsverfahren nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB einzuleiten. 
 

4. den Aufstellungsbeschluss ortsüblich bekannt zu machen. 
 

5. einen Antrag auf Änderung des Regionalen Flächennutzungsplans FrankfurtRhein-Main beim 
Regionalverband zu stellen, wenn die Änderung gemäß Vorabstimmung mit dem Regionalverband 
für notwendig erachtet wird. 

 

Beratungsergebnis: 28 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en) 

 




